
Departement  
Bildung, Kultur und Sport 

Anhörung zum Gesetz über den Instrumentalunterricht

Anhörung vom 8. Juni bis 11. September 2012 

Hinweise zum Ausfüllen 

Der vorliegende Fragebogen und alle Unterlagen zur Anhörung sind zu finden auf dem Internet: 
www.ag.ch/vernehmlassungen. Das elektronische Ausfüllen des Fragebogens erleichtert die 
Auswertungsarbeit sehr. Besten Dank.  
  
Als Dokumente für die Anhörung stehen Ihnen zur Verfügung: 
a) ein Entwurf des neuen Gesetzes über den Instrumentalunterricht (Synopse) 
b) ein Anhörungsbericht mit Hinweisen zu den einzelnen Bestimmungen 
  
Für ein korrektes Ausfüllen des Fragebogenformulars ist ein Adobe Acrobat Reader ab Version 9 nötig. Die 
aktuelle Version kann hier kostenlos heruntergeladen werden.  
  
Tastenfunktionen 
Tabulatortaste: von Feld zu Feld springen 
Funktionentaste im Dokument unten:  auf die nächste Seite blättern 
  
Support 
Bei technischen Unklarheiten und Problemen wenden Sie sich an support@schulen.ag.ch, Tel. 062 835 21 14. 
  
Für inhaltliche Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:  
Michael Bösiger, pädagogischer Mitarbeiter, Abteilung Volksschule 
Departement Bildung, Kultur und Sport  
E-Mail: michael.boesiger@ag.ch, Tel. 062 835 20 36 

Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen per Klick auf das Feld «Fragebogen speichern + Antworten 
senden». Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten erfolgreich übermittelt worden sind. Der Fragebogen kann 
auch per E-Mail (pdf-Datei) an volksschule@ag.ch geschickt werden oder auf dem Postweg an das Departement 
BKS, Instrumentalunterricht, Bachstrasse 15, 5001 Aarau. Endtermin ist der 11. September 2012. 

Aarau, im Juni 2012 
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Organisation: 

Name: 

E-Mail: 

Zugehörigkeit: (Zutreffendes markieren) 

Politische Partei 
Wirtschaftsverband 
Berufsverband 
Gewerkschaftliche Organisation 
Gemeinde 
Musikschulkommission
Schulpflege 
Behördenvereinigung 
andere Institution 
Privatperson 

Musikschulleitung
Instrumentallehrperson

Musikschule (Mehrfachnennung möglich) 

Schulleitung
Lehrperson Musikgrundschule

Volksschule (Mehrfachnennung möglich) 

Lehrperson
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Fragen zur Anhörung  

Frage 1: Heute findet der Instrumentalunterricht für Jugendliche der Oberstufe 
als Wahlfach der Volksschule statt. Für Primarschulkinder besteht 
kein Wahlfach, sie besuchen den Instrumentalunterricht an der 
Musikschule. Sind Sie damit einverstanden, dass der 
Instrumentalunterricht künftig für alle Schülerinnen und Schüler der 
Volksschule (Kindergarten, Primarschule, Oberstufe) als reines 
Angebot der Musikschulen stattfindet? 
Siehe dazu: 
→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht §§ 1; 2 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.3 Anhörungsbericht 

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 
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Frage 2: Sind Sie damit einverstanden, dass es in der 3. und 4. Klasse der 
Primarschule ein kostenloses Angebot an Instrumentalunterricht gibt?  
Siehe dazu: 
→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 4 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.2 Anhörungsbericht 

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 
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Frage 3: Sind Sie damit einverstanden, dass der kostenlose 
Instrumentalunterricht in der 3. und 4. Klasse der Primarschule als 
Gruppenunterricht angeboten wird? 
Siehe dazu: 
→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 4 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.2 Anhörungsbericht

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 

ja
 

eh
er

 n
ei

n 

ne
in

 

eh
er

 ja
 

1 2 3 4



 - 4 - 

Frage 4: Sind Sie damit einverstanden, dass für Schülerinnen und Schüler ab 
der 5. Primarklasse bis und mit der 3. Oberstufenklasse (Ende der 
Volksschule, gemäss Schulstruktur 6 Jahre Primarschule, 3 Jahre 
Oberstufe) kostenlos Ensemble-Unterricht angeboten wird? 
Siehe dazu: 
→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 4 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.2 Anhörungsbericht

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 

Frage 5: Sind Sie damit einverstanden, dass der Einzelunterricht für 
Schülerinnen und Schüler ab der 3. Primarklasse bis und mit der 
3. Oberstufenklasse (Ende der Volksschule) kostenpflichtig ist? 
Siehe dazu: 
→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 5 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.2 / 4.3 Anhörungsbericht

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 
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Frage 6: Sind Sie damit einverstanden, dass sich die Eltern am Einzelunterricht 
für Schülerinnen und Schüler ab der 3. Primarklasse bis und mit 
3. Oberstufenklasse (Ende der Volksschule) mit ⅓ am Personal-
aufwand der Instrumentallehrpersonen beteiligen? 
Siehe dazu: 
→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 5 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.6 Anhörungsbericht

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 

ja
 

eh
er

 n
ei

n 

ne
in

 

eh
er

 ja
 

1 2 3 4

ja
 

eh
er

 n
ei

n 

ne
in

 

eh
er

 ja
 

1 2 3 4



 - 5 - 

Frage 7: Sind Sie damit einverstanden, dass die Musikschulen über eine 
Mindestgrösse verfügen müssen? Falls ja, über wie viele Schülerinnen 
und Schüler, welche ein vom Kanton mitfinanziertes 
Unterrichtsangebot besuchen, soll eine Musikschule mindestens 
verfügen? 
Siehe dazu: 
→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 3 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.5 Anhörungsbericht 

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 
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Frage 8: Sind Sie damit einverstanden, dass die Instrumentallehrpersonen für 
den vom Kanton mitfinanzierten Unterricht einheitlich zu Bedingungen 
gemäss kantonalen Eckwerten angestellt und entlöhnt werden? 
Siehe dazu: 
→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 3 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.7 Anhörungsbericht

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 
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Frage 9a: Sind Sie damit einverstanden, dass der Kanton den Musikschulen einen 
Anreiz zur Schaffung von guten Rahmenbedingungen für die 
Musikschulleitungen bietet? 
Siehe dazu: 
→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 7 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.8 Anhörungsbericht 

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 
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Frage 9b: Falls ja / eher ja: Sind Sie damit einverstanden, dass sich der 
Kanton mit ⅓ am Personalaufwand der Musikschulleitungen 
beteiligt, sofern die kantonalen Anstellungsbedingungen hinsichtlich 
Anstellungspensum, Entlöhnung und Berufsauftrag erfüllt sind? 
Siehe dazu: 
→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 7 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.8 Anhörungsbericht

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 
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Frage 10: Sind Sie damit einverstanden, dass der Kanton den Aufbau eines 
musikschulinternen Qualitätsmanagements durch ein Anreizsystem 
fördern kann? 
Siehe dazu: 
→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 9 
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.9 Anhörungsbericht

Ihre Antwort 

Bemerkungen: 
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Weitere Bemerkungen: 

Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen per Klick auf das Feld «Fragebogen speichern + Antworten 
senden». Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten erfolgreich übermittelt worden sind. Der Fragebogen kann 
auch per E-Mail (pdf-Datei) an volksschule@ag.ch geschickt werden oder auf dem Postweg an das Departement 
BKS, Instrumentalunterricht, Bachstrasse 15, 5001 Aarau. Endtermin ist der 11. September 2012. 


Fragebogen Vernehmlassung
Richard Nussbaumer
Departement  
Bildung, Kultur und Sport 
Anhörung zum Gesetz über den Instrumentalunterricht
Anhörung vom 8. Juni bis 11. September 2012 
Hinweise zum Ausfüllen 
Der vorliegende Fragebogen und alle Unterlagen zur Anhörung sind zu finden auf dem Internet:www.ag.ch/vernehmlassungen. Das elektronische Ausfüllen des Fragebogens erleichtert die Auswertungsarbeit sehr. Besten Dank. 
 
Als Dokumente für die Anhörung stehen Ihnen zur Verfügung:
a) ein Entwurf des neuen Gesetzes über den Instrumentalunterricht (Synopse)
b) ein Anhörungsbericht mit Hinweisen zu den einzelnen Bestimmungen
 
Für ein korrektes Ausfüllen des Fragebogenformulars ist ein Adobe Acrobat Reader ab Version 9 nötig. Die aktuelle Version kann hier kostenlos heruntergeladen werden. 
 
Tastenfunktionen
Tabulatortaste: von Feld zu Feld springen
Funktionentaste im Dokument unten:  auf die nächste Seite blättern
 
Support
Bei technischen Unklarheiten und Problemen wenden Sie sich an support@schulen.ag.ch, Tel. 062 835 21 14.
 
Für inhaltliche Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: 
Michael Bösiger, pädagogischer Mitarbeiter, Abteilung Volksschule
Departement Bildung, Kultur und Sport 
E-Mail: michael.boesiger@ag.ch, Tel. 062 835 20 36 
Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen per Klick auf das Feld «Fragebogen speichern + Antworten senden». Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten erfolgreich übermittelt worden sind. Der Fragebogen kann auch per E-Mail (pdf-Datei) an volksschule@ag.ch geschickt werden oder auf dem Postweg an das Departement BKS, Instrumentalunterricht, Bachstrasse 15, 5001 Aarau. Endtermin ist der 11. September 2012. 
Aarau, im Juni 2012 
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Organisation: 
Name: 
E-Mail: 
Zugehörigkeit: 
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Schulleitung
Lehrperson Musikgrundschule
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Fragen zur Anhörung  
Frage 1: 
Heute findet der Instrumentalunterricht für Jugendliche der Oberstufe als Wahlfach der Volksschule statt. Für Primarschulkinder besteht kein Wahlfach, sie besuchen den Instrumentalunterricht an der Musikschule. Sind Sie damit einverstanden, dass der Instrumentalunterricht künftig für alle Schülerinnen und Schüler der Volksschule (Kindergarten, Primarschule, Oberstufe) als reines Angebot der Musikschulen stattfindet?
Siehe dazu:
→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht §§ 1; 2
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.3 Anhörungsbericht 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Kindergarten rechtlich als Teil der Volksschule verankert wird und damit von den gleichen Unterstützungsmöglichkeiten wie die anderen Stufen profitieren kann?
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 1 erfasst.
?
Frage 2: 
Sind Sie damit einverstanden, dass es in der 3. und 4. Klasse der Primarschule ein kostenloses Angebot an Instrumentalunterricht gibt? 
Siehe dazu:→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 4
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.2 Anhörungsbericht 
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 2 erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass der zweijährige Kindergarten obligatorisch wird?
Frage 3: 
Sind Sie damit einverstanden, dass der kostenlose Instrumentalunterricht in der 3. und 4. Klasse der Primarschule als Gruppenunterricht angeboten wird?
Siehe dazu:→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 4
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.2 Anhörungsbericht
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 3 erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass Kinder, die bis zum 31. Juli das vierte Altersjahr vollendet haben, in den Kindergarten eintreten?
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Frage 4: 
Sind Sie damit einverstanden, dass für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Primarklasse bis und mit der 3. Oberstufenklasse (Ende der Volksschule, gemäss Schulstruktur 6 Jahre Primarschule, 3 Jahre Oberstufe) kostenlos Ensemble-Unterricht angeboten wird?
Siehe dazu:→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 4
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.2 Anhörungsbericht
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
Frage 5: 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Einzelunterricht für Schülerinnen und Schüler ab der 3. Primarklasse bis und mit der 3. Oberstufenklasse (Ende der Volksschule) kostenpflichtig ist?
Siehe dazu:→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 5
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.2 / 4.3 Anhörungsbericht
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 5 erfasst.
Sind Sie mit der folgenden Formulierung zum Bildungsziel des Kindergartens einverstanden?"Der Kindergarten unterstützt die Entwicklung der Wahrnehmungsfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit des Kindes. Er schafft die Voraussetzungen für das schulische Lernen."
Frage 6: 
Sind Sie damit einverstanden, dass sich die Eltern am Einzelunterricht für Schülerinnen und Schüler ab der 3. Primarklasse bis und mit 3. Oberstufenklasse (Ende der Volksschule) mit ⅓ am Personal-aufwand der Instrumentallehrpersonen beteiligen?
Siehe dazu:→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 5
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.6 Anhörungsbericht
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 6 erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass die Primarschule sechs Jahre und die Oberstufe drei Jahre dauert?
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 4 erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass auf Gesuch der Eltern ein späterer Eintritt in den Kindergarten möglich sein soll?
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Frage 7: 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Musikschulen über eine Mindestgrösse verfügen müssen? Falls ja, über wie viele Schülerinnen und Schüler, welche ein vom Kanton mitfinanziertes Unterrichtsangebot besuchen, soll eine Musikschule mindestens verfügen?
Siehe dazu:→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 3
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.5 Anhörungsbericht 
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 7a erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass bei der dreijährigen Oberstufe ein Oberstufenzentrum mindestens sechs Abteilungen und die einzelnen Schulanlagen mindestens drei Abteilungen umfassen müssen?
Nein, keine Mindestgrösse
Mindestgrösse = 500
Schülerinnen / Schüler
Andere Mindestgrösse
(siehe Bemerkungen)
Mindestgrösse = 300
Schülerinnen / Schüler
Frage 8: 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Instrumentallehrpersonen für den vom Kanton mitfinanzierten Unterricht einheitlich zu Bedingungen gemäss kantonalen Eckwerten angestellt und entlöhnt werden?
Siehe dazu:→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 3
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.7 Anhörungsbericht
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 7b erfasst.
Wenn eher nein oder nein: Soll die Minimalgrösse von Oberstufenzentren grösser oder kleiner als unter Frage 7a aufgeführt sein?
ja 
eher nein 
nein
eher ja 
Frage 9a: 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Kanton den Musikschulen einen Anreiz zur Schaffung von guten Rahmenbedingungen für die Musikschulleitungen bietet?
Siehe dazu:→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 7
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.8 Anhörungsbericht 
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 8 erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass Kindergärten, Primarschulen, Real- und Sekundarschulen Zusatzlektionen erhalten, wenn sie sich in einem Umfeld mit erheblicher sozialer Belastung befinden?
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Frage 9b: 
Falls ja / eher ja: Sind Sie damit einverstanden, dass sich der Kanton mit ⅓ am Personalaufwand der Musikschulleitungen beteiligt, sofern die kantonalen Anstellungsbedingungen hinsichtlich Anstellungspensum, Entlöhnung und Berufsauftrag erfüllt sind?
Siehe dazu:→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 7
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.8 Anhörungsbericht
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 9 erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass der Regierungsrat plant, für Zusatzlektionen für Kindergärten und Schulen mit erheblicher sozialer Belastung 40 Mio. Franken bereitzustellen?
Frage 10: 
Sind Sie damit einverstanden, dass der Kanton den Aufbau eines musikschulinternen Qualitätsmanagements durch ein Anreizsystem fördern kann?
Siehe dazu:→ Synopse Gesetz über den Instrumentalunterricht § 9
→ inhaltliche Ausführung vgl. Kapitel 4.9 Anhörungsbericht
Ihre Antwort 
Bemerkungen: 
ja 
eher nein 
nein 
eher ja 
Sie haben noch keine Antwort zur Frage 10 erfasst.
Sind Sie damit einverstanden, dass Real- und Sekundarschullehrpersonen in schwierigen Klassensituationen für maximal 6 Monate Unterstützung durch Assistenzen erhalten?
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Weitere Bemerkungen: 
Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen per Klick auf das Feld «Fragebogen speichern + Antworten senden». Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten erfolgreich übermittelt worden sind. Der Fragebogen kann auch per E-Mail (pdf-Datei) an volksschule@ag.ch geschickt werden oder auf dem Postweg an das Departement BKS, Instrumentalunterricht, Bachstrasse 15, 5001 Aarau. Endtermin ist der 11. September 2012. 
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